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§ 40 Bürgermedien 
 

(6) Die LfM kann im Rahmen ihres Haushalts 
Zuschüsse für Bürgermedien nach diesem Abschnitt 
gewähren. Sie fördert Maßnahmen und Projekte für 
den Bürgerfunk im lokalen Hörfunk und zwar vor- 
rangig diejenigen, die Medienkompetenz durch 
Schul- und Jugendprojekte in Kooperation mit einer 
Veranstaltergemeinschaft stärken. Ferner unterstützt 
sie Ausbildungs- und Qualifizierungsprojekte und – 
maßnahmen. Das Nähere zur Ausgestaltung, Verbrei- 
tung, Förderung und Organisation der Bürgermedien 
regelt die LfM durch Satzung. 

§ 40 Bürgermedien 
 

(6) Die LfM soll im Rahmen ihres Haushalts Zuschüsse für 
Bürgermedien nach diesem Abschnitt gewähren. Sie för- 
dert Maßnahmen und Projekte für die Bürgermedien mit 
dem Ziel ihrer insgesamt generationenübergreifenden und 
integrativen Nutzung; hierzu gehören auch Schul- und 
Jugendprojekte zur Förderung von Medienkompetenz, die 
in Kooperation mit einer Veranstaltergemeinschaft durch- 
geführt werden, sowie die Förderung der Grundlagen 
technischer und organisatorischer Infrastruktur, welche 
der Produktion von Beiträgen und der kontinuierlichen 
Arbeit der Einrichtungen der Bürgermedien dienen. Ferner 
unterstützt die LfM Ausbildungs- und Qualifizierungs- 
projekte und –maßnahmen. Das Nähere zur Ausgestal- 
tung, Verbreitung, Förderung und Organisation der 
Bürgermedien regelt die LfM durch Satzung. 

§ 40a Bürgerfunk im lokalen Hörfunk 
 

(4) Die Veranstalter lokalen Hörfunks (§52) sollen in 
ihr Programm Programmbeiträge von Gruppen im 
Sinne der Abs. 1 bis 3 von täglich höchstens 60 Minu- 
ten abzüglich der Sendezeiten für Nachrichten, 
Wetter- und Verkehrsmeldungen und Werbung ein- 
beziehen. Nicht in Anspruch genommene Sendezeit 
kann der Veranstalter selbst nutzen. Das Nähere 
regelt die LfM durch Satzung. 

 
 
 
 

(5) Der Bürgerfunk soll landesweit einheitlich im 
Programmschema der lokalen Hörfunkprogramme 
werktags in der Zeit zwischen 21 Uhr und 22 Uhr 
verbreitet werden. An Sonntagen und gesetzlichen 
Feiertagen soll der Bürgerfunk gemäß Abs. 4 
zwischen 19 und 21 Uhr verbreitet werden. Abwei- 
chend von diesen Regelungen in diesem Abs. und in 
Abs. 4 können zur Förderung der Medienkompetenz 
durch Schul- und Jugendprojekte im Einvernehmen 
mit dem Veranstalter besondere zusätzliche Sende- 
zeiten vereinbart werden. Das Nähere regelt die LfM 
durch Satzung. 

§ 40a Bürgerfunk im lokalen Hörfunk 
 

(4) Die Veranstalter lokalen Hörfunks (§52) sollen in ihr 
Programm Programmbeiträge von Gruppen im Sinne der 
Abs. 1 bis 3 von täglich höchstens 60 Minuten abzüglich 
der Sendezeiten für Nachrichten, Wetter- und Verkehrs- 
meldungen und Werbung einbeziehen. Nicht in Anspruch 
genommene Sendezeit kann der Veranstalter selbst 
nutzen. Die Programmbeiträge sind im lokalen Programm 
anzukündigen, auf digitale Angebote der Gruppen soll der 
Veranstalter lokalen Hörfunks in seinem Online-Angebot 
hinweisen. Das Nähere regelt die LfM durch Satzung. 

 
(5) Der Bürgerfunk soll im Programmschema der lokalen 
Hörfunkprogramme werktags in der Zeit zwischen 20 Uhr 
und 21 Uhr verbreitet werden. An Sonntagen und gesetz- 
lichen Feiertagen soll der Bürgerfunk gemäß Abs. 4 
zwischen 19 Uhr und 21 Uhr verbreitet werden. Satz 1 und 
2 gelten nicht, wenn sich die Beteiligten anderweitig eini- 
gen. Andere oder zusätzliche Sendezeiten können im 
Einvernehmen mit dem Veranstalter auch für Schul- und 
Jugendprojekte zur Förderung der Medienkompetenz oder 
für die Gestaltung von Live-Sendungen mit Bürger- 
beiträgen vereinbart werden. 

 § 40c Bürgerfernsehen   § 40c Lehr- und Lernsender  
 

(1) Die LfM kann einen landesweiten Lehr- und Lern- 
sender zulassen, dessen Zweck die Qualifizierung, die 
Vermittlung von Medienkompetenz sowie die 
Erprobung innovativer Programm-, Partizipations- 
und Ausbildungsmodelle ist. 

 
(1) Die LfM kann für die Veranstaltung von Hörfunk und 
Fernsehen jeweils einen landesweiten Lehr- und Lern- 
sender zulassen, deren Zweck die Qualifizierung, die Ver- 
mittlung von Medienkompetenz sowie die Erprobung 
innovativer Programm-, Partizipations- und Ausbildungs- 
modelle ist. 

 (2)   Die   LfM   unterstützt   die   Nutzung   digitaler   Ver- 
breitungswege durch die Bürgermedien. Sie fördert insbe- 
sondere das Entstehen einer gemeinsamen Plattform, mit 
der die Auffindbarkeit von Beiträgen der Bürgermedien 
verbessert und die Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern 

 

durch Interaktivität gestärkt wird. (…) 
 


